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Arntsgericht Bonn

Landgericht Bonn

Beschluss

In dem Rechtsstreit

Beklagten und Berufungsklägerin,

Prczessbevol lm ä chtiqte:

g e g e n

Firma EURO 2000 Autoverrnietung GmbH, vert, d. d. Gf, Rudolf Bayer u. Frank Dung,
Königswintererstraß e 57, 53227 Bonn,

Klägerin und Berufungsbeklagte,

P rozess bevol I mächtiqte : Rechtsanwälte Wenning & Brix, Hochkreuzallee
1 ,  53 '175  Bonn ,

hat die 5. Zivilkammer des Landgerichts Bonn

am 12.03 .2010

durch den Präsidenten des Landger ichts pi l l rnann,

die Richter in am Landger icht  Püschel  und

den Richter am Landgericht Klages

b e s c h l o s s e n :

1.  Die Kammer weist  nach Beratung darauf hin,  dass beabsicht igt  is t ,  d ie



Berufung der Beklagten gem. S 522 Abs. 2 satz 1 zpo durch
einstimmigen Beschluss zurückzuweisen.

2. Es besteht Gelegenhelt zur Stellungnahme binnen
Zustellung dieses Beschlusses.

zweiWochen ab

3. Auf den Verlust der Möglichkeit einer kostenmindernden Rücknahme
bei einer förrnlichen Entscheidung gemäß ZiIIer 1222 zum GKG wird
vorsorglich hingewiesen^

G r ü n d e :

t .

Die Berufung der Beklagten hat keine Aussicht auf Erfolg (S S22 Abs.2 Satz 1 Nr. 1
ZPO). Das Amtsgericht hat zu Recht (S 513 ZPO) die Bektagte veru(eitt, an die
Klägerin 886,50 € nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweil igen

Basiszinssatz aus 183,00 € sei t  dem 06.07.2009 und aus 703,50 € sei t  dem
21'03'2009 zu zahlen. Die Klägerin hat einen solchen Anspruch aus den gg 7 Abs.1
s tvc ,249 Abs.2  BGB i .V .m SS 115 wG n .F . ,398 BGB,  wobe i  d ie  Haf tung der
Beklagten dem Grunde nach zwischen den Parteien unstreit ig ist. problematisch

zwischen den Parteien ist allein die Frage, ob die von der Klägerin in Rechnung
gestellten Mietwagenkosten in ihrer Höhe erstattungsfähig i.S.d. S Z4g Abs.2 BGB sind.
Soweit die Berufung insoweit rügt, das Amtsgericht habe für die Bestimmung der
Schadenshöhe statt Einholung eines Sachverständigengutachtens auf den
sogenannten Schwacke-Automietpreisspiegel als Schätzgrundlage zurückgegriffen,
vermag die Berufung keinen Erfolg zu haben.

1' Kosten für die Anmietung eines Ersatzfahrzeuges gehören grundsätzlich zu den
Kosten der Schadensbehebung im Sinne des $ 2ag Abs. 2 BGB (palandt-Heinrichs,

BGB, S 249 Rdnr. 29ff^ m.w.N.). Allerdings hat der Schädiger diese nicht unbegrenzt zu
ersetzen. Erstattungsfähig sind nur solche Aufwendungen, die als erforderlich
anzusehen sind. Hierzu zählen lediglich diejenigen Aufwendungen, die ein
verständiger, wirtschaftl ich denkender Mensch in der Lage des Geschädigten fur
zweckmäßig und notwendig hal ten durf te (vgl ,  dazu BGH Uft .  v.02.07.198S -  Vt ZR
177184 -  NJW 1985, 2639; BGH Urt ,  v.29.10.1974 -  Vl  ZR 42t73 -  VersR 1975, 184,



1E6 jeweils m.w.N.).  Zur Ermift lung der,,Erforderl ichkeit" von Kosten für die Anmietung
eines Ersatzfahrzeugs ist nicht von einem sogenannten ,,Unfallersatztarif ' auszugehen
(vg l ,BGH u r t .  v .  12 .102004  -  v t  zR  1s1 /03 ,  NJW 200s ,  s1 ,53 :  BGH u f t .  v .
09'05'2006 - Vl ZR 117105 - VersR 2000, 986). Der vorgenannte Tari f  bi ldet sich
nämlich nicht nach marktwirtschaftlichen Aspekten und ist daher höher als der in der
Regel von selbstzahlern zu entrichtende Marktpreis (BGH a.a.o.).
2- vor diesem Hintergrund ist es nicht zu beanstanden, dass das Amtsgericht zur
Ermittlung des im Sinne des $ 249 Abs. 2 Satz '1 BGB ,,erforderlichen" Aufwandes den
Schwacke-Mietpreisspiegel Deutschland 2008 nach Maßgabe des dortigen
Normaltarifes herangezogen hat. Die Ermittlung des Normaltarifs auf der Grundlage
des gewichteten Mittels des 'schwacke-Mietpreisspiegels" bestehen keine
durchgreifenden Bedenken (vgl. etwa BGH urt. v. 19.01 .20ß - vt zR 112log - zitiert in
Juris; BGH Beschl.  v. 13.01.09 - Vl zR 134to1 -.-  VersR 2009, g01f.;  BGH Urt v
15.02.2005 - Vl ZR 74104 - NJW 2005, 1041 , 1e4Z: OLG Köln Urt. v. 03.03.200 g _ 24 tJ
6i08 - NZV2009,447; OLG Köln Urt.  v. 11.02.2009 -2U 1OZt}g - OLG Kötn Urt.  v.
02.03-2007, 19 U 181/06- NZV 2007,199; LG Bonn Urt.  v. 16.12.2008- 1BO24ZtOg
- NZV 2009, 147t1.; so auch die Kammer, vgl. etwa Urt. v.28.02.2007- S S 159/06 -
veröffentlicht in Juris; urt. v. 25.04.2007 -5 s 197/06 -; urt. 24.06.2009 - 5 s 249i0g -
sowie urt. v. 24.06.20a9 - 5 s 266i08 - fieweils nicht veröffentlicht)).
3. Auch hat das Amtsgericht sich zu Recht nicht zut Einholung eines
Sachverständigengutachtens zur Frage der durchschnittl ichen Mietwagenkosten
gedrängt gesehen. Allein aufgrund allgerneiner Einwendungen ohne Bezug zur
konkreten schadensschätzung ist das Gericht nämlich nicht verpflichtet, die Methode
der Erfassung der einzelnen Mietpreise und die Ermittlung des gewichteten Mittets im
Schwacke-Mietpreisspiegel zu klären (vgl. dazu etwa OLG Köln Urt. v. 03.03.2 00g - 24
U 6/08 - NZV 2009, 447; BGH Urt, v. 1 1.03.2006 - Vt ZR 164tOT - NJW 2008, 1 519f.),
Die Eignung von Listen oder Tabellen, die bei der Schadensschätzung Venruendung
finden können, bedarf daher nur der Klärung, wenn mit konkreten Tatsachen aufgezeigt
wird, dass geltend gemachte Mängel sich auf den zu entscheidenden Fall auswirken
(vgl.  dazu nur BGH Urt.  v. 1 1 .03.2008 - vl  zR 164107-. NJW 2009, 1519f.;  BGH Urt.  v.
14.10'2008 - Vl ZR 308/07 * MDR 2009,25f. jewei ls m.w.N.).  Die Beklagte hatte
insoweit jedoch lediglich pauschal vorgetragen, der,,Marktpreisspiegel Mietwagen
Deutschland 2008" des Frauenhofer Instituts zeige, dass die Tarife des
Schwacke-Mietpreisspiegels uberhöht seien. Gleiches zeige ein Vergleich mjt den
Angeboten der auch in Bonn ansässigen überregionalen Mietwagenanbieter wie Sixt,
Europcar, Hertz etc. Demnach sei ein VW-Golf nämlich bereits zu einem Tagespreis



von 32,14 € anzunrieten.

a) Das Amtsgericht veniveist in diesem Zusammenhang mit sorgfältiger Begründung zu
Recht darauf hin, dass die Untersuchung des Frauenhofer lnstituts mit der
Differenzierung nach zwei Postleitzahlen nicht so breit gestreut ist, wie die nach drei
Postleitzahlen strukturieften Ermittlungen nach Schwacke. Auch beruht ihre
Untersuchung überwiegend auf Angaben der sechs großen lnternetanbieter für
Mietwagen, närnlich den Firmen Sixt, Avis, Europcar, Her2, Budget und Enterprise, so
dass damit regionale Unterschiede nicht ausreichend abgebildet werden (vgl. dazu
auch die Urteile der Karnmer vom 24,A6 2009 - 5 S 249/08 - und - 5 S 266/08 -). Der
Umstand, dass die Erhebung von Fraunhofer in nahezu allen Bereichen niedrigere
Tarife ausweist, ist daher kein hinreichend aussagekräftiges Kriterium, das die
Erhebungen der Schwacke-Liste in Frage stellt.

b) Aus diesem Grund vermag die Beklagte auch aus den Angeboten der auch in Bonn
ansässigen überregionaien Mietwagenanbieter wie Sixt, Europcar, Hertz etc., nichts für

sich herzuleiten.

4. Darüber hinaus sind auch die tatsächlich angefallenen Nebenkosten ersatzfähig,
welche die Klägerin auf der Grundlage der Schwacke-Liste berechnet hat und welche
von der Berufung auch nicht angegriffen werden.

5. Vor diesem Hintergrund ist die vom Amtsgericht vorgenommene Berechnung nicht

zu beanstanden.

aa) Schadensfall fffr (Mietdauer 14.04. bis 16,04.2008, PLZ-Gebiet 535, Gruppe 4):

1 . 1x 3-Tagespreis 27Q,00 €

Nebenkosten 176,00  €

gesamt 446,00 €

bezahlt 26s.00 €

Klageforderung 183,00 €

bb) Schadensfall ttF(Mietdauer 02.02. bis 09.02.2008, PLZ-Gebiet 535, Gruppe

3) :

1 . 1x Wochenpreis 467,50 €

2 . 1x Tagespreis 85,00 €

J . Nebenkosten 490,00  €

gesamt 1 .042,00  €

bezahl t 339,00  €

Klageforderung 703,50 €



6. Die zugesprochenen Zinsen folgen aus den ss 286, 2gg,2g1 BGB.

l t .

1- Der ZurÜckweisung der Berufung im Beschlusswege steht auch nicht g 522 Abs.2
Satz 1 Nr-2 oder Nr. 3 ZPO entgegen. Die Rechtssache hat keine grundsätzliche
Bedeutung. Eine Entscheidung der Kammer ist auch nicht zur Fortbildung des Rechts
oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung geboten. Die maßgeblichen
Rechtsfragen sind durch obergerichtliche Rechtsprechung hinreichend geklärt. tm
übrigen basiert die Beurteilung des Streitfalls auf einer Würdigung des Einzelfalls.

2. Es besteht Gelegenheit zur Stellungnahme binnen zwei Wochen ab Zustellung
dieses Beschlusses (S 522 Abs.2 Satz 2 ZPO). Nach Ablauf dieser Frist wird dem
Verfahren Fortgang gegeben.

Pi l lmann Püschel Klages
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